
Allgemeine Geschäftsbedingungen Günter Schmihing Gmbh, Schützenstr. 77, 49326 Melle  Stand 01.01.2012 

§ 1 Geltungsbereich 
Die	nachfolgenden	Bedingungen	des	Lieferers	(=“wir“)	gelten	für	alle	zwischen	dem	Lieferer	und	dem	Erwerber	abgeschlossener	Verträge	über	die	Lieferung	von	
Waren,	insbesondere	Anlagenteilen	für	Biogasanlagen,	sowie	die	Inanspruchnahme	dazugehöriger	Dienstleistungen	wie	Beratung,	Montage,	Inbetriebnahme.	
Nachfolgende	Geschäftsbedingungen	gelten	auch	dann,	wenn	abweichenden	Vertragsbedingungen	des	Bestellers	nicht	ausdrücklich	widersprochen	wird.	

§ 2 Angebot und Vertragsschluss 
Alle	Angebote	sind	freibleibend.	

§ 3 Auftragsbestätigung 
Für	den	Umfang	der	Lieferung	und	Leistung	ist	die	schriftliche	Auftragsbestätigung	des	Lieferers	maßgeblich.	

§ 4 Lieferzeit und Lieferverzug
•Die	Lieferfrist	beginnt	mit	der	Absendung	der	Auftragsbestätigung,	jedoch	nicht	vor	der	Beibringung	der	vom	Besteller	
zu	beschaffenden	Unterlagen,	Genehmigungen,	Freigaben	sowie	Eingang	einer	vereinbarten	Anzahlung.
•Die	Lieferfrist	ist	eingehalten,	wenn	bis	zu	ihrem	Ablauf	der	Liefergegenstand	das	Werk	verlassen	hat	oder	die	Versandbereitschaft	mitgeteilt	ist.
•Die	Lieferfrist	verlängert	sich	angemessen	bei	Maßnahmen	im	Rahmen	von	Arbeitskämpfen,	insbesondere	Streik	und	Aussperrung	sowie	beim	Eintritt	unvor-
hergesehener	Hindernisse,	die	außerhalb	des	Willens	des	Lieferers	liegen	soweit	solche	Hindernisse	nachweislich	auf	die	Fertigstellung	oder	Ablieferung	des	
Liefergegenstandes	von	erheblichem	Einfluss	sind.	Dies	gilt	auch,	wenn	die	Umstände	bei	Unterlieferern	eintreten.
•Wird	der	Versand	auf	Wunsch	des	Bestellers	verzögert,	so	werden	ihm,	beginnend	einen	Monat	nach	Anzeige	der	Versandbereitschaft,	die	durch	die	Lagerung	
entstandenen	Kosten,	bei	Lager	und	Werk	des	Lieferers	mindestens	jedoch	0,5	%	des	Rechnungsbetrages	für	jeden	Monat	berechnet.	

§ 5 Zahlungsbedingungen 
Das	Zurückbehaltungsrecht	des	Bestellers	sowie	das	Recht	zur	Aufrechnung	werden	ausgeschlossen.	
Dies	gilt	nicht	bei	rechtskräftig	festgestellten	oder	unbestrittenen	Forderungen	des	Bestellers.	

§ 6 Teilleistung im Gefahrübergang
•Teillieferungen	sind	zulässig.
•Die	Gefahr	geht	spätestens	mit	der	Absendung	der	Lieferteile	auf	den	Besteller	über,	und	zwar	auch	dann,	
wenn	Teillieferungen	erfolgen	oder	der	Lieferer	noch	andere	Leistungen,	z.	B.	die	Aufstellung,	übernommen	hat.
•Auf	Wunsch	des	Bestellers	wird	auf	seine	Kosten	die	Sendung	durch	den	Lieferer	gegen	Diebstahl,	Bruch-,	Transport-,	
Feuer-	und	Wasserschäden	sowie	sonstige	versicherbare	Risiken	versichert.	

§ 7 Gewährleistung und haftung
•Soweit	ein	Mangel	der	Kaufsache	vorliegt,	ist	der	Lieferer	nach	seiner	Wahl	zur	Nacherfüllung	in	Form	einer	Mängelbeseitigung	oder	zur	Lieferung	einer	neuen	
mangelfreien	Sache	berechtigt.	Im	Falle	der	Lieferung	einer	neuen	mangelfreien	Sache	ist	der	Besteller	verpflichtet,	die	mangelhafte	Sache	zurück	zugewähren.
•Kann	der	Mangel	nicht	innerhalb	angemessener	Frist	behoben	werden	oder	ist	die	Nachbesserung	und	Ersatzlieferung	aus	sonstigen	Gründen	als	fehlgeschlagen	
anzusehen,	kann	der	Besteller	nach	seiner	Wahl	Herabsetzung	der	Vergütung	(Minderung)	verlangen	oder	vom	Vertrag	zurücktreten.	Von	einem	Fehlschlagen	
der	Nachbesserung	ist	erst	auszugehen,	wenn	dem	Lieferer	hinreichende	Gelegenheit	zur	Nachbesserung	oder	Ersatzlieferung	eingeräumt	wurde,	ohne	dass	der	
gewünschte	Erfolg	erzielt	wurde,	wenn	die	Nachbesserung	oder	Ersatzlieferung	vom	Lieferer	verweigert	wurde	oder	unzumutbar	verzögert	wird,	wenn	begründete	
Zweifel	hinsichtlich	der	Erfolgsaussichten	bestehen	oder	wenn	eine	Unzumutbarkeit	aus	sonstigen	Gründen	vorliegt.
•Der	Besteller	ist	verpflichtet,	die	gelieferten	Waren	auf	offensichtliche	Mängel,	die	einem	durchschnittlichen	Kunden	ohne	weiteres	auffallen,	zu	untersuchen.	
Zu	den	offensichtlichen	Mängeln	zählen	auch	erhebliche,	leicht	sichtbare	Beschädigungen	der	gelieferten	Ware.	Ferner	fallen	Fälle	darunter,	in	denen	eine	andere	
Sache	oder	eine	zu	geringe	Menge	geliefert	wurde.	Solche	offensichtlichen	Mängel	sind	beim	Lieferer	innerhalb	von	vier	Wochen	nach	Lieferung	schriftlich	zu	
rügen.	Mängel,	die	erst	später	offensichtliche	werden,	müssen	beim	Lieferer	innerhalb	von	vier	Wochen	nach	dem	erkennen	durch	den	Besteller	gerügt	werden.	Bei	
Verletzung	der	Untersuchungs-	und	Rügepflicht	gilt	die	Ware	in	Ansehung	des	betreffenden	Mangels	als	genehmigt.
•Beim	Verkauf	und	der	Lieferung	neuer	Ware	beträgt	die	Mängelhaftungsfrist	(Gewährleistungsfrist)	12	Monate.
•Wir	schließen	unsere	Haftung	für	leicht	fahrlässige	Pflichtverletzung	aus,	sofern	diese	keine	vertragswesentlichen	Pflichten	(sogenannte	Kardinalpflichten),	
Schäden	aus	der	Verletzung	des	Lebens,	des	Körpers	oder	der	Gesundheit	oder	Garantien	betreffen	oder	Ansprüche	nach	dem	Produkthaftungsgesetz	berührt	sind.	
Gleiches	gilt	für	Pflichtverletzungen	unserer	Erfüllungsgehilfen.	Vertragswesentliche	Pflichten	(sogenannte	Kardinalpflichten)	sind	alle	Pflichten,	deren	Erfüllung	
die	ordnungsgemäße	Durchführung	des	Vertrages	überhaupt	erst	ermöglicht	und	auf	deren	Einhaltung	der	Vertragspartner	regelmäßig	vertrauen	darf.	Es	handelt	
sich	insbesondere	um	Pflichten,	die	für	die	Erreichung	des	Vertragsziels	von	eminenter	Bedeutung	sind.	Ebenso	gehören	hier	auch	Nebenpflichten,	die	im	Falle	einer	
schuldhaften	Pflichtverletzung	dazu	führen	können,	dass	die	Erreichung	des	Vertragszwecks	gefährdet	wird.	

§ 8 Eigentumsvorbehalt 
Der	Lieferer	behält	sich	das	Eigentum	an	den	Liefergegenständen	vor,	bis	sämtliche	Forderungen	des	Lieferers	gegen	den	Besteller	aus	den	Geschäftsverbindungen	
einschließlich	Zinsen	und	Kosten	beglichen	sind.	Dies	gilt	auch	dann,	wenn	einzelne	oder	alle	Forderungen	des	Lieferers	in	einer	laufenden	Rechnung	geführt	
werden,	solange	das	Konto	des	Bestellers	noch	nicht	ausgeglichen	ist.	Der	Lieferer	ist	berechtigt,	die	gelieferten	Liefergegenstände	in	unmittelbaren	Besitz	zu	
übernehmen,	wenn	der	Besteller	seinen	Vertraglichen	Verpflichtungen	nicht	nachkommt	Die	Geltendmachung	des	Eigentumsvorbehaltes	des	Gegenstandes	
durch	den	Lieferer	gelten	nicht	als	Rücktritt	vom	Vertrag.	Bei	Pfändungen	oder	sonstigen	Eingriffen	Dritter	hat	der	Besteller	die	Pflicht,	den	Lieferer	unverzüglich	zu	
benachrichtigen.	Der	Eigentumsvorbehalt	wird	durch	Zahlungen	Dritter	insbesondere	durch	Zahlungen	von	Wechselgiranten	nicht	aufgehoben.	Insoweit	gehen	die	
Rechte	des	Lieferers	auf	den	Zahlenden	über.	Der	Besteller	ist	verpflichtet,	Eigentumsvorbehalte	gegen	Feuer,	Einbruch,	Diebstahl	und	Wasserschäden	ausreichend	
zu	versichern.	Die	Versicherungsansprüche	werden	in	Höhe	des	Warenwertes	schon	jetzt	an	den	Lieferer	abgetreten.	Der	Besteller	ist	berechtigt,	den	Liefergegen-
stand	im	ordentlichen	Geschäftsgang	und	unter	Bedingungen	weiterzuverkaufen,	die	mit	diesen	Verkaufsbedingungen	übereinstimmen.	Er	tritt	jedoch	hiermit	alle	
ihm	aus	Veräußerung	oder	sonstigen	Rechtsgründen	hinsichtlich	der	Vorbehaltsware	entstandenen	oder	entstehenden	Forderungen	und	Gegenleistungen	an	den	
Lieferer	ab.	Der	Besteller	bleibt	zwar	auch	nach	der	Abtretung	zur	Einziehung	von	Forderungen	ermächtigt,	doch	steht	es	dem	Lieferer	frei,	Forderungen	unmittel-
bar	vom	Abnehmer	einzuziehen.	Der	Lieferer	wird	dies	vermeiden,	solange	der	Besteller	die	ihm	obliegenden	Verpflichtungen	ordnungsgemäß	erfüllt.	Der	Lieferer	
kann	von	dem	Besteller	die	Angabe	aller	abgetretener	Forderungen	und	deren	Schuldner	sowie	die	Mitteilung	aller	weiteren	zum	Einzug	erforderlichen	Unterlagen	
und	deren	Aushändigung	verlangen.	Ebenso	ist	auf	Verlangen	den	Drittschuldnern	die	Abtretung	mitzuteilen	(offene	Zession).	Wird	der	Liefergegenstand	zusam-
men	mit	anderen	Waren,	die	dem	Lieferer	nicht	gehören,	weiterverkauft,	so	gilt	die	Forderung	des	Bestellers	gegen	den	Abnehmer	in	Höhe	des	zwischen	Lieferer	
und	Besteller	vereinbarten	Lieferpreises	als	abgetreten.	Wir	die	gelieferte	Vorbehaltssache	mit	anderen	nicht	dem	Lieferer	gehörenden	Gegenständen	verarbeitet,	
verbunden	oder	vermischt,	so	erwirbt	der	Lieferer	das	Miteigentum	an	der	neuen	Sache	im	Verhältnis	des	Wertes	der	Vorbehaltsware	zu	der	neuen	Sache.	Entschä-
digungen	aus	Versicherungsleistungen	oder	sonstigen	Ansprüchen	gelten	gleichfalls	als	an	den	Lieferer	abgetreten.	Bedient	sich	der	Besteller	der	Vermittlung	einer	
Finanzierungsgesellschaft	oder	eines	Kreditinstitutes,	so	hat	er	diesen	den	vereinbarten	Eigentumsvorbehalt	samt	den	erforderlichen	Einzelheiten	mitzuteilen.	
Trotz	des	Eigentumsvorbehalts	trägt	der	Besteller	die	Gefahr	des	Unterganges	oder	der	Verschlechterung	der	gelieferten	Gegenstände.	

§ 9 Erfüllungsort und Gerichtsstand 
Erfüllungsort	ist	der	Sitz	des	Lieferers.	Gerichtsstand	ist,	wenn	der	Besteller	Kaufmann,	eine	juristische	Person	des	öffentlichen	Rechts	oder	ein	öffentlich-	recht-
liches	Sondervermögen	ist,	sind	Klage	bei	dem	Gericht	zu	erheben,	das	für	den	Hauptsitz	oder	die	die	Lieferung	ausführende	Zweigniederlassung	des	Lieferers	
zuständig	ist.	Der	Lieferer	ist	auch	berechtigt,	am	Hauptsitz	des	Bestellers	zu	klagen.	

§ 10 Schlussbestimmungen / Salvatorische Klausel 
Sollten	einzelne	Bestimmung	unwirksam	sein,	wird	dadurch	die	Wirksamkeit	der	übrigen	Bestimmungen	nicht	berührt.	Anstelle	der	unwirksamen	Bestimmung	
gilt	eine	solche	Bestimmung,	die	der	unwirksamen	Bestimmung	in	ihrem	wirtschaftlichen	und	rechtlichen	Inhalt	in	zulässiger	Weise	am	nächsten	kommt.




